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Römische Religion und >Reichsreligion<: 
Begriffsgeschichtliche und methodische Bemerkungen 

von 

JöRG RüPKE 

Im Zentrum der folgenden begriffsgeschichtlichen Bemerkungen soll der Be­
griff >Reichsreligion< stehen. 1 Titelgebend für diesen Band, ergeben sich von 
ihm aus Perspektiven auf die beiden anderen territorial orientierten Begriffe 
>Provinzialreligion< und >Lokalreligion<. Das Ziel der Ausführungen ist keine
schlüssige Begriffs-Geschichte. Eine solche, kohärente Geschichte läßt sich
aus dem Material nicht rekonstruieren. Was sich vielmehr ergibt, ist die Of­
fenlegung von Vorannahmen, weiterführenden Ansätzen und Sackgassen, die
ich zur abschließenden Formulierung einiger Perspektiven für die weitere Ar­
beit am Thema verwenden möchte.

Wenn wir von antiken Religionen sprechen, stellen wir leicht griechische 
und römische Religion nebeneinander oder zu Vergleichszwecken gegenüber. 
Griechische Religion - das ist zumeist klar - ist mehr als die Religion der 
Stadt Athen: ein System religiöser Kulte und Aussagen, das zahlreiche lokale 
Variablen kennt. Schon Otto Gruppe plante (nach Ansätzen zur Mythologie 
bereits von Karl Otfried Müller) eine griechische Religionsgeschichte nach 
Stämmen; ein Buch wie das von Fritz Graf über Nordionische Kulte ist zwei­
fellos integraler Bestandteil griechischer Religionsgeschichtsschreibung. 2 

Griechische Religion ist die Religion eines Kulturraums, der durch politische 
Strukturen und literarische Kommunikation zusammengehalten wird. Erst mit 
dem Hellenismus wird die Sache schwieriger. In den hellenistischen Reichen 
gibt es Religionen, die offensichtlich nicht mit den Kulten der Griechen etwa 
Alexandriens identisch oder auch nur teilweise deckungsgleich sind. Dennoch 
erscheint ,hellenistische Religion, als ein Über-System, das unterschiedlichste 
Kulte zu integrieren und zu prägen vermag.3 Gien Bowersock hat die Präge­
kraft des Hellenism bis in islamische Zeit verfolgt.4 

1 Für Sucharbeiten und Funde insbesondere für den begriffsgeschichtlichen Teil danke ich 
Frau CHRISTA FRATEANTONIO und Frau ELSA-MARIA TsCHÄPE, beide Tübingen. Hilfreich 
waren in der Schlußphase der Überarbeitung die Diskussion mit meinem Freund FABIO 
MORA, Rapallo, und die Anregungen durch seinen Potsdamer Vortrag zur ,kaiserlichen Steu­
erung von Religion,. 

2 GRAF 1985.
3 Siehe z.B. MARTIN 1987. 
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Demgegenüber ist römische Religion zunächst einmal, ja vielleicht sogar 
ausschließlich die Religion einer Stadt, die Religion der Stadt Rom. Das ist 
allerdings nicht irgendeine Stadt, sondern der Vorort Latiums, dessen Sprache 
durch den Aufstieg Roms zur dominierenden Sprache Italiens und zur Ver­
waltungs-, vielfach Verkehrssprache im Westen und - mit Einschränkungen -
Osten des Mittelmeerraums wird. Konzentriert man sich auf die kaiserzeitliche 
Phase, erscheint das imperium Romanum als Folge einer politisch-militäri­
schen Expansion, die sich in durchaus unterschiedlichen Verwaltungs­
strukturen niedergeschlagen hat. Zunächst genügt es festzuhalten, daß die Ex­
pansion zur Integration oder zumindest Überlagerung eines alten kulturellen 
Großraums, nämlich des Mittelmeerraums und seiner Randgebiete, durch ein 
politisches System geführt hat, dessen Zentrum bis in den Anfang des vierten 
nachchristlichen Jahrhunderts Rom bildete. 

Die religionsgeschichtliche Grundfrage lautet demnach: Entsprechen dem 
politischen Gebilde >Imperium Romanum< koextensive kulturelle, und vor al­
lem religiöse Konstrukte, die als >Reichsreligion< angesprochen werden könn­
ten? Und die Folgefrage: Welche Rolle spielten das Zentrum und seine Reli­
gion für eine solche Reichsreligion - oder ist auch hier das Gemeinsame eher 
als Hellenism anzusprechen? Noch vor jeder Detailuntersuchung läßt sich fest­
stellen: >Nordafrikanische Kulte römischer Religion< wäre ein befremdlicher 
Titel; >Romanismus< als religionsgeschichtliche Folge der Begegnung mit rö­
mischer Religion spricht man höchstens dem lateinischen Christentum zu -
und dessen Zentrum war die Stadt Rom. 

1 >Reichsreligion< in der Forschungsliteratur 

des 19. und 20. Jahrhunderts 

1.1 J. Hartung 

Ich beginne meine Untersuchung mit einem frühen Meilenstein der Disziplin 
,römische Religionsgeschichte<, J. Hartungs Arbeit über Die Religion der Rö­

mer von 1836. Hartung betont mehrfach das Einhergehen von Gemeinschafts­
bildungen und religiösen Beziehungen, weil >sämmtliche Corporationen auf 
Gemeinschaft des Gottesdienstes ... gegründet waren<.5 Es ist gerade diese 
politische Dimension von Religion, die er auch auf höheren Ebenen heraus­
stellt: >Jede politische Gemeinschaft, die man mit Staaten oder Völkerschaften 
eingieng, war mit religiöser Gemeinschaft verbunden und durch sie bedingt.<6

Das Beispiel, das Hartung dafür anführt, ist der Synoikismus. Für die Reichs-

4 ßOWERSOCK 1990.
5 HARTUNG 1836, 1,229.
6 Ebd., 1,230. 
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bildung spielen aber solche Prozesse keine Rolle, im Gegenteil: Hartung kann 
festhalten: 

,Es lag ihnen [den Römern) daran, die Herrschaft des römischen Namens und der römischen 
Götter so weit als möglich auszubreiten, keineswegs aber deren Verehrung den Völkern 
aufzudringen. .. . Dafür wurde auch jeder Religion nicht nur im römischen Reiche sondern 
auch in Rom selbst freie Ausübung gestattet, und man ließ den Unterworfenen eben sowohl 
ihre Götter wie man ihnen ihre Einrichtungen und Verfassungen ließ, so weit sie der römi­
schen Herrschaft nicht im Wege standen. Denn alle auswärtigen Religionen traten zu der 
römischen in das Verhältnis der sacra privata, gentilitia (!) und municipalia, von denen die 
Staatsreligion so wenig gestört und beeinträchtigt wurde, daß sie sogar für ihren Bestand und 
ihre unverfälschte Ausübung eifrige Sorge trug.,7 

Die Festusstelle, die Hartung hier heranzieht,8 ist wohl mißverstanden: Verrius 
Flaccus bezieht sich höchstwahrscheinlich auf die von den römischen Ponti­
fices erwünschte Fortführung traditioneller Kulte in italischen Municipien, 
denen das römische Bürgerrecht verliehen wurde. Immerhin zeigt das Stich­
wort municipalia sacra, das einen Komplementärbegriff zu sacra publica bil­
den dürfte, daß eine Reflexion auf die religiösen Pflichten römischer Bürger 
nicht nur in Hinblick auf familiäre und individuelle Verpflichtungen ( sacra 

gentilicia, sacra privata), sondern auch im Hinblick auf außerrömische lokale 
Anforderungen schon in republikanischer Zeit stattfand. Inwieweit diese über 
die municipalia sacra hinausgehen sollten, läßt die Festuspassage und läßt 
Hartung offen. Wenn er im folgenden von >Staatsreligion< spricht, geht es 
jedenfalls nur um die Religion der Stadt Rom, die mit deren Untergang zu­
sammenstürzt.9 An dieser lokalen Begrenzung der römischen Religion ändert
auch die reichsweite Verleihung des Bürgerrechts nichts: Sie führt lediglich 
zur völligen Religionsfreiheit. 10 

Vor allem zwei Gründe möchte ich für die Position Hartungs verantwortlich 
machen. Sie hängen beide mit dem Charakter des Reiches als einer viele 
Völker umgreifenden politischen Struktur und dem aufgeladenen Volksbegriff 
zusammen. Meine beiden Stichwörter lauten >Diffusion< und >Staat<. Daß Dif­
fusions- und Implantationsprozesse für eine supranationale Religionsbildung 
keine Rolle spielen können, sagt Hartung explizit: ,Abstammung aber war der 
einzige Weg, auf welchem Sitten und Religionen vererbt werden konnten, weil 
sich die Völker gegen jede Annahme fremder Gebräuche, wie gegen Anstek­
kung, zu verwahren suchten.< 11 Die Genealogie selbst ist durch die Analyse 
der Sprache zu rekonstruieren: das ist das leitende Paradigma Hartungs, zu 
dessen Gunsten er jede Mythenforschung rigoros verwirft. 12 Diese Grundlage 

7 Ebd., 1,231. 
8 Fest. 146,9-12 L: Municipalia sacra vocantur, quae ab initio habuerunt ante civitatem 

Romanam acceptam; quae observare eos voluerunt pontifices, et eo more facere, quo adsues­
sent antiquitus. 

9 HARTUNG 1836, 1,237. 
10 Ebd., 1,271.
11 Ebd., 1,238.
12 Ebd., 1,238 f.
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erklärt auch die Anführung des >Synoikismus< als Exempel politischer Ge­
meinschaftsbildung: Im genealogischen Modell entspräche das einer Ehe­
schließung. Demgegenüber bleibt jede >Mittheilung durch räumliche Berüh­
rung oder geistigen Verkehr< >unwillkührlich< und unbewußt. 13 Das unvermit­
telte Nebeneinander stadtrömischer Religion und der Religionen des übrigen 
Reiches ist auf dieser Grundlage das, was wir erwarten müssen. 

Aber nicht nur Religion ist, romantisch formuliert, unmittelbare Äußerung 
des Volksgeistes. Auch der Staat selbst ist Manifestation des sich in einem 
Volke konkretisierenden Geistes. Verfassung eines Volkes, seine Religion und 
Kunst bilden nach Hegel eine Einheit, die den im Staate sich konkretisieren­
den Geist - >Der Staat ist göttlicher Wille als gegenwärtiger, sich zur wirkli­
chen Gestalt und Organisation einer Welt entfaltender Geist< (Der Staat, 
§ 270) 14 

- zur >individuelle[n] Totalität< 15 werden läßt. Die Religion, die >die
absolute Wahrheit zu ihrem Inhalt< hat, 16 ist auf den Staat verwiesen, da er ja
gerade die historische Form der göttlichen Idee bildet; sie reflektiert auf das in
ihm Gestalt gewinnende Absolute, hebt es ins Bewußtsein. Insofern hat sie -
jedenfalls die Religion >wahrhafter Art< - eine politische Funktion, >anerkennt
und bestätigt< den Staat. 17 

Es wäre eine reizvolle Aufgabe, intensiver den Folgen des in den angeführ­
ten Zitaten deutlich werdenden Nationalstaatsbegriffs für die Reflexion auf 
supranationale politische Gebilde nachzugehen. In der Staatsphilosophie des 
neunzehnten Jahrhunderts jedenfalls scheint >Reich< als ein dafür geeigneter 
Begriff keine breite Verwendung gefunden zu haben. Bei Hegel selbst findet 
sich in der Philosophie der Geschichte nur ein Hinweis, der das römische 
Reich der Kaiserzeit als ein politisches Gebilde ernst nimmt: Wohl gerade 
durch seine übernationale Konstruktion unterwirft dieser Staat die in natio­
nalen ethischen Traditionen stehenden Individuen - und erschafft so das Recht 
der Persönlichkeit. 18 Auf der religiösen Ebene stellt sich das als additives 
Verfahren dar, das heißt, daß sich der römische Staat bemüht, >alle Götter und 
aller Geister in das Pantheon der Weltherrschaft zu versammeln, um daraus ein 
abstract Allgemeines zu machen<. 19 >Weltherrschaft< ist hier die gegenüber 

13 Ebd., 1,238. 
14 Auf diesen Paragraphen beziehen sich auch die folgenden Zitate. 
15 Sämtliche Werke, hg. von HERMANN GLOCKNER, 11 (1928), 79. 
16 Ebd. 
17 HEGEL selbst kalkuliert durchaus auch andere Entwicklungen ein: ,Die Religion ist das 

Verhältnis zum Absoluten in Form des Gefühls, der Vorstellung, des Glaubens, und in ihrem 
alles enthaltenden Zentrum ist alles nur ein Akzidentielles, auch Verschwindendes.< Daher 
kann eine fanatische Religion durchaus eine polemische Position gegenüber dem Staat ge­
winnen, dessen Gesetzen sie im direkten Zugriff auf das Absolute und der sich daraus 
ergebenden Gesinnung keine Verbindlichkeit mehr einräumt. Sie ist dann aber keine Religion 
,wahrhafter Art< mehr das Kriterium zu diesem Urteil wird nicht weiter ausgeführt. 

18 Werke ll (Anm. 15), 361 f. 
19 Ebd. 
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dem Nationalstaat angezielte höhere Ebene, nicht ein zwar supranationales, 
aber dennoch partikulares politisches Gebilde. Und für ersteres war es eigent­
lich noch zu früh. Für die Kaiserzeit interessierte sich Hegel nicht weiter. 

1.2 Theodor Mommsen 

Das Bild, das man am Ende des neunzehnten Jahrhunderts findet, ist - bei 
allem Interesse, das das Kaiserreich und seine vielsträngige Religionsge­
schichte gefunden haben - in bezug auf >Reichsreligion< kaum verändert. Als 
Zeuge dient hier Theodor Mommsen. Während der Begriff in seinem Römi­

schen Staatsrecht ganz fehlt, findet er sich im Strafrecht von 1899. Auf der 
Basis des bei Tertullian formulierten, aber kaum einen terminus technicus 
römischen Sakralrechts darstellenden crimen laesae Romanae religionis20 

postuliert er eine geographisch über Rom hinaus verbindliche >Reichsreli­
gion<. Diese sei aber kein neues Phänomen, sondern lediglich die mit ver­
größertem Geltungsbereich ausgestattete >officielle Religion< Roms. Momm­
sen konstruiert demnach das religiöse crimen als crimen laesae maiestatis 
populi Romani, >welche auch die Verletzung der dii populi Romani auffasste 
als Beleidigung der herrschenden Nation<.21 

Implizit arbeitet Mommsen hier mit einem Modell einer doppelschichtigen 
Nationalität, bei der die alten Nationalitäten von einer durch die Herrschaft der 
Stadt Rom definierten reichsweiten römischen Nationalität überlagert werden: 

>Da die Götter der römischen Nation als solche auch Götter des römischen Reiches waren
und in jeder abhängigen Gemeinde denselben neben und vor den eigenen ein Platz gebührte
[also als Ausdruck der Anerkennung der Abhängigkeit], scheint die Umwandlung der rö­
misch-nationalen in eine Reichsreligion bei den übrigen Nationalreligionen des Reiches im
Allgemeinen nicht auf principiellen Widerstand gestossen zu sein, (571).

Die Redundanz der Formulierung macht deutlich, daß Mommsen hier ganz auf 
der Ebene von Begriffsdefinitionen verbleibt, in der ein neuer Sachverhalt 
ohne nähere inhaltliche Analyse mit einem alten Instrumentarium dargestellt 
werden soll. Welche Funktion die >Reichsreligion< im lokalen Kontext besitzt 
und was mit der römischen Religion bei ihrer Umwandlung geschieht, erfah­
ren wir nicht. 

Im Rahmen des Mommsenschen Systems dürfte das Postulat einer römi­
schen Reichsreligion vor allem die in der Forschung schmerzlich vermißte 
einheitliche Rechtsgrundlage reichsweiter Christenverfolgungen beschaffen. 
Es ist aber unverkennbar, daß in dem Versuch, einen Begriff größerer Allge­
meinheit zu schaffen, die massive >Verstaatlichung< des imperium mit dem 

20 Tert. apol. 24, 1 (vgl. nat. l, 17; ad Scap. 2): Omnis ista confessio illorum, qua se deos
negant esse quaque non alium deum respondent praeter unum cui nos mancipamur satis 
idonea est ad depellendum c-rimen laesae maxime Romanae religionis. 

21 
MOMMSEN 1890, 395; vgl. MOMMSEN 1899, 567f. 
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Begriff des >Reiches< eine große Rolle spielt. Das >Reich< - hier spielt die 
zeitgenössische Geschichte des Begriffs im Rahmen der deutschen Einigung 
eine wichtige Rolle - wird von vornherein mit der Unterstellung dichter po­
litischer und Verwaltungsstrukturen aufgeladen. Auch >Reichsreligion< besitzt 
damit primär politische Funktionen: eine Engführung, die insbesondere die 
weitere deutschsprachige Forschung geprägt hat. 

1 .3 Georg Wissowa 

Die bei Mommsen festgestellten Unklarheiten finden sich bei dessen Schüler, 
Georg Wissowa, nicht mehr. Sein Handbuch zu Religion und Kultus der Rö­

mer ist aus dem Geist der Mommsenschen rechtlichen Betrachtung römischer 
Religion heraus geschrieben, und zwar in der expliziten Überzeugung, damit 
einer römischen Eigenart gerecht zu werden: >Denn schließlich ist das Ent­
scheidende doch das, ob es dem, der eine einzelne Seite aus dem Leben eines 
Volkes, sein Recht, seine Sprache, seine Kunst, zu erforschen unternimmt, 
gelingt seinen Gegenstand aus einer klaren und begründeten Vorstellung von 
Eigenart und Denkweise dieses Volkes heraus zu erfassen und für das weitere 
Eindringen in die Erkenntnis dieser Eigenart fruchtbar zu machen. <22 Gerade 
unter dem Aspekt der Trennung von Eigenem und Fremdem reflektiert Wis­
sowa über die Folgen der Reichsbildung für die römische Religion. Dabei 
spielt natürlich das Vordringen des Kaiserkults eine wichtige Rolle, die die 
römische >Staatsreligion< in eine >Hofreligion<23 verwandelt. Aber es gibt noch 
weitere Prozesse: 

,Eine noch größere Entfremdung von ihrer alten Eigenart erfahren die römischen Götter 
durch die Ausbreitung ihres Kultes über alle Teile des Reiches, wobei sie die Götter der 
Barbaren in sich aufnehmen und mit ihrem römischen Namen die fremden Götterdienste der 
Provinzen decken. Die Reichsregierung läßt den Einwohnern der Provinzen durchaus ihren 
heimischen Glauben und greift in dessen Betätigung nur insoweit regelnd ein, als diese gegen 
die allgemeinen Reichsgesetze verstößt; [Wissowa verweist hier nicht auf Tertullian, sondern 
auf Menschenopfer durch Druiden und in Afrika! aber die römischen Beamten und Soldaten 
tragen den Kult der römischen Staatsgottheiten in alle Teile des Imperiums und führen eine 
Annäherung und Ausgleichung zwischen diesen und den vorgefundenen Religionsvorstel­
lungen herbei. <24 

Als Subjekte der interpretatio Romana sieht Wissowa in erster Linie römische 
Bürger - ein Gedanke, den er wenige Jahre später in einem umfangreichen 
Aufsatz über die > Interpretatio Romana: Römische Götter im Barbarenlande< 
noch schärfer herausgearbeitet hat: Die interpretatio ist vor allem Zeugnis für 
römisches Denken, das die Götter als >Ressortminister< versteht und Identi­
täten nach oft isolierten Analogiepunkten bestimmt.25 Im >Handbuch< betont er 

22 Vorwort zur 2. Aufl., 1912, viii. 
21 Ebd., 79. 
24 Ebd., 85. 
25 WISSOWA 1919. WISSOWAS Interesse an dem Thema zeigt sich schon in der Dissertation 

seines Schülers FRANZ RICHTER von 1906. 
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jedoch die Wechselwirkung, den >wirklichen Austausch<, der dadurch zustan­
de kommt. 26 Diese Prozesse sind aber regional bedingt und können ganz un­
terschiedlich ablaufen. So bleibt als Fazit: 

,Es gibt eben keine Reichsreligion, sondern die durchsichtige Hülle römischer Namen deckt 
eine unerschöpfliche Mannigfaltigkeit verschiedenartiger Religionsvorstellungen, die mit 
dem Ganzen nur locker durch die Verehrung des Juppiter 0. M. und den Kaiserkult in seinen 
verschiedenen Formen und Nuancen verbunden werden, während die eigentliche Staatsreli­
gion immer an den stadtrömischen Boden gefesselt blieb und schon darum sich nicht zur 
Reichsreligion herauswachsen konnte.,27 

Die einzige Ausnahme, die Wissowa wenig später einräumt, betrifft die von 
den Kaisern des dritten Jahrhunderts forcierte Verehrung des Sonnengottes, 
der ,für die letzte Zeit des Imperiums geradezu zum Reichsgotte geworden< 
ist.28 Hier spielt, das ist für Wissowas Verständnis von Reichsreligion wichtig,
noch die Verknüpfung mit den staatlichen Strukturen, dem Staatskult, eine 
Rolle. Das gilt dann für die orientalischen Religionen nicht mehr. Sie strebten, 
ohne je umfangreicher in den Staatskult integriert worden zu sein, nach al­
leiniger Vorherrschaft auf Kosten der anderen Religionen und ,arbeiteten alle 
von innen heraus auf die völlige Vernichtung der ... römischen Staatsreligion 
hin ... und nach Vollendung dieses Zerstörungswerkes würde zwischen ihnen 
selbst der Kampf um die Stellung als Reichs- und Weltreligion ausgebrochen 
sein, wenn nicht inzwischen im Christentume ein übermächtiger Gegner auf 
den Plan getreten wäre, dem sie schließlich allesamt das Feld räumen muß­
ten<. 29 

Wissowa rückt, so möchte ich den Befund zusammenfassen, begrifflich 
>Reichsreligion< dicht an >Staatsreligion< heran und läßt damit auch die poli­
tische Dimension des Begriffs explizit werden. Der eng auf Religion zielende
Blickwinkel läßt eine funktionale Analyse allerdings nicht zu: Weder Erwar­
tungen an ein solches religiöses System noch die politischen Konsequenzen
des Fehlens werden thematisiert. Eine >Reichsreligion< existiert weder im
sakralrechtlichen Sinne Mommsens noch verdient die reichsweite Verehrung
stadtrömischer Götter durch Verwaltungs- und Militärpersonal diese Bezeich­
nung. Ohne eigene Bezeichnung verbleibt die unter dem Schlagwort inter­

pretatio Romana angesprochene, vielfältig variierende Religionsbegegnung
stadtrömischer religiöser Praxis mit provinzialen Kulten, deren Rückwirkung
auf >römische Religion< festgehalten, aber nicht näher spezifiert wird. Zu ver­
merken ist, daß Wissowa hier von provinzialen, nicht nationalen Gottesdien­
sten spricht. Begrifflich unbestimmt, wenn auch ausdrücklich keine >Reichs-

26 WISS0WA 1912, 86.
27 Ebd .. 87. 
28 Ebd., 90 mit Verweis auf HERMANN USENER, RhM 60 (1905), 467ff. = Weihnachts­

feier, 348ff.: ,Aurelianus ... indem er ... die Geltung des Sol als obersten Hof- und Reichs­
gott sicher stellte. < 

29 WISSOWA 1912, 95. 
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religion<, bleibt das Phänomen, daß Kaiser- und luppiterkult ein für das ganze 
Reich integrierendes Moment darstellen; allerdings läßt Wissowa die Ebene 
der Integration - politisch? religiös? - im unklaren. Die Konsequenzen der 

Existenz reichsweiter (>orientalischer<) Kulte und Religionen und ihre Wech­
selwirkung mit den übrigen beobachteten Phänomenen bleibt ebenfalls ohne 
weitere Erörterung. 

Im Duktus der Wissowaschen Argumentation dürfte die Hauptursache für 
diese unvollkommene Entwicklung in der historisch-topographischen Kon­
struktion der Identität der römischen Götter liegen, die durch Plazierungsre­
geln - intra/extra pomerium - und in der zeitlichen Dimension - durch den 
auf Tempelstiftungen bezogenen Kalender - an Rom gebunden bleiben und 
angesichts der geringen Personalisierung keine translokale Identität ausbilden 
können.30 

1.4 Weitere Positionen 

Für die Kirchengeschichtsforschung stellt sich das Problem ganz anders dar. 
Unter der Perspektive der Konfrontation von Christentum und >Staat< wird 

letzterer als auch in seiner religiösen Dimension relativ einheitliches Gebilde 
den sich zunehmend, aber nicht ausschließlich an denselben politischen Struk­
turen orientierenden3 1 und sich zentralisierenden Kirchen gegenübergestellt. 
Die weittragenden religiösen Entscheidungen im Umfeld der >Konstantini­
schen Wende< werden politisch interpriert. Der Sachverhalt wird nur selten so 
deutlich formuliert wie von Ernst Troeltsch, wenn dieser über >die Bildung 
einer das Reich erhaltenden Reichsreligion< spricht.32 Die funktionale Not­
wendigkeit einer >religiöse[n] Grundlage der Reichsbildung<33 wird schlicht 
vorausgesetzt, materialiter wird diese mit dem Kaiserkult identifiziert. Sieht 

man von der ausdrücklichen Reflexion auf die besondere politische Größe 
Reich - die dann entsprechende Konsequenzen für eine >reichskatholische< 
Kirche zeitigt - ab, entsprechen die Grundannahmen dem üblicheren Ge­
brauch von >Staatsreligion< und >Staatskult<, die wiederum mit dem Herr­
scherkult (>Kaiserkult<) identifiziert werden. Daß dieser eminent politisch ist, 
liegt auf der Hand, die hier gegebene direkte Sakralisierung der staatlichen 

30 Das wird deutlich in der Gesamtdarstellung römischer Religion, die der W1ssow A· 

Schüler AUST schon 1899 vorgelegt hatte: >Die freundliche Aufnahme der fremden Götter zu 
Rom fand im Ausland keine Erwiderung: Die römische Politik hat die Welt erobert, die 
römischen Götter sind auf der heimatlichen Scholle geblieben; nur an den Orten, wo römi­
sche Bürger wohnen, begegnen wir dem nationalen Kulte. Wie konnte auch eine Religion, 
die in der eignen Heimat die Herzen nicht erwärmte, in der Fremde werbende Kraft entfal­
ten!< (33).

31 Siehe den Beitrag von MARKSCHIES. 
32 lROELTSCH 1925, 89. Die Formulierung, und insbesondere die Auszeichnung zeigt, daß 

lROEL TSCH intendiert, hier Begriffsbildung zu betreiben. 
33 Ebd. 
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Form diskreditiert für Christen den Begriff >Staatsreligion< allerdings in ge­
wisser Weise.34 So wird die neue Funktionszuweisung an das reichsweit or­
ganisierte Christentum, die genau das zum Inhalt hat, sogleich reduziert, die 
>Entgöttlichung< des Kaisers in jedem Fall als Fortschritt gewertet;35 die in­
ternen Konsequenzen werden unter dem Begriff der >Reichskirche< bzw. der
>reichskatholischen Kirche< diskutiert. In dieser analytischen Eingrenzung des
Problemkreises > Reichsreligion< spitzt sich die eufunktionale Verhältnisbe­
stimmung - das Christentum sozusagen als politische Religion - auf die ge­
danklichen Konstrukte von zunächst wenigen zu: auf die >Reichstheologie<
des > Reichsbischofs< Eusebius von Caesarea an allererster Stelle. 36 

Für die religionsgeschichtliche Begriffsbildung ist die theologische Termi­
nologie nur insofern hilfreich, als sie verschiedene Aspekte einer reichsweiten 
Religion - Voraussetzungen (neben dem politischen Großraum des Imperium 
auch der eigene >Synkretismus<)37 und Folgen der Ausbreitung für die interne 
Struktur (schon mit der, nach Ernst Troeltsch, >frühkatholischen< Kirche be­
ginnend), Anlehnung an staatliche Strukturen und politische Funktion -
reflektiert. Die Konzentration auf henotheistische Vorbereitungen des christ­
lichen Monotheismus,38 die unterstellte Isolation des Christentums sowie die 
Konstruktion eines reichsweit einheitlichen kirchlichen Subjekts (von häreti­
schen Splittergruppen abgesehen) lassen die Begrifflichkeit aber nur als be­
dingt übertragbar erscheinen. 

Während die Diskussion des Verhältnisses von Monotheismus und politi­
schem Großraum fortgeführt wurde,39 spielte der Begriff >Reichsreligion< als 

34 Vgl. HARNACK 1924, 306: > ... der Kampf gegen die Menschenvergötterung ... der seine 
Spitze in der radikalen Verwerfung des Kaiserkultus hatte, bedeutete zugleich den ent­
schlossenen Protest gegen die Vermischung von Religion und Patriotismus, also gegen jenen 
Staatskultus, in welchem der Staat (seine Repräsentation im Kaiser) selbst Gegenstand des 
Kultus war. Ein Hauptzweck und ein Haupterfolg der christlichen Religion ist es gewesen, 
eine scharfe Grenze zu ziehen zwischen der Anbetung Gottes und der Ehrfurcht gegen den 
Staat und seine Leiter. Das Christentum hat die politische Religion entwurzelt. < 

35 Siehe das vorangehende Zitat HARNACKS. Zur christlichen Konzeption der Divinisie­
rung des Kaisers s. SCHUMACHER 1995. 

36 Siehe CANCIK 1983.
37 

Das spielt eine große Rolle in der Geschichtstheologie, so bei Leo dem Großen (aller­
dings schon konzentriert auf die Rolle der Stadt Rom): Ut autem inenarrabilis gratiae per 
totum mundum dijfunderetur ejfectus, Romanum regnum divina providentia praeparavit; 
cuius ad eos limites incrementa perducta sunt, quibus cunctarum undique gentium vicina et 
contigua esset universitas. dispositio namque divinitus operi maxime congruebat, ut multa 
regna confoederarentur imperio, ut cito pervios haberet populos praedicatio generalis, quos 
unius teneret regimen civitatis (serm. 82 [80], Migne, PL 54,423). Synkretismus: HARNACK 
1924. 

38 Vgl. C. SCHNEIDER 1954, 1,4: Aus Stadtgöttern werden Reichs- und Weltgötter: die 
immer größer werdenden vereinheitlichten Räume bilden die äußere Seite der Bewegung 
zum Monotheismus hin. Zu lokaler vs. überregionaler Identität s.u., MARKSCHIES. 

39 Hier seien nur E. PETERSON 1935 und MOMIGLIANO 1986 genannt; zur ,politischen 
Religion< zuletzt FABER 1997. 
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solcher auch in der religionsgeschichtlichen Forschung keine große Rolle. In 
Martin Nilssons Geschichte der griechischen Religion - der zweite Band bie­
tet bezeichnenderweise die einzige handbuchartige Darstellung der Religions­
geschichte des römischen Reiches der Kaiserzeit - wird auf die politische 
Integrationswirkung der Königskulte der hellenistischen Reiche ebenso hin­
gewiesen wie auf den Kaiserkult im römischen Reich. Von >Reichskult< 
spricht Nilsson aber nur4° in der Interpretation eines Briefes von Antiochos III. 
(194/3 v. Chr.), der den Aufbau einer flächendeckenden Struktur von Erzprie­
stern, a.px1epei<;, belegen könnte.41 In römischer Zeit wird zum Reichskult 
und - in einem zum Monotheismus hindrängenden Ambiente42 

- sogar zur 
Reichsreligion erst der Sonnenkult Aurelians, Sol Invictus.43 

Daß der hier verwendete Begriff von Reichsreligion aber nicht mit dem 
Vorverständnis der deutschen Begriffsgeschichte des neunzehnten Jahrhun­
derts betrachtet werden darf, zeigt die Äußerung: > Diese Reichsreligion war 
aber eine politische Schöpfung, nicht aus dem Volk hervorgegangen.<44 So 
>blieb sie mehr Staats- als Volksreligion<.45 Politische Funktion und emotio­
nale Bindung der breiten Bevölkerung bilden keine vorauszusetzende Einheit
mehr, sondern sind zwei völlig getrennte Aspekte von Religion, die gerade in
der Kaiserzeit generell nicht zusammenfallen. Das gilt nach Meinung vieler
insbesondere für den Kaiserkult.46 So formulierte noch 1978 Daniel Fishwick:
> Emperor worship must be considered not really worship at all but homage<,
>a purely mechanical exercise<, Verwaltungspraxis, nicht Religion.47 

Hier geraten zwei nicht explizierte Grundannahmen miteinander in Kon­
flikt: Einerseits kann Religion Politisches legitimieren, gerade weil sie auf
nichtpolitische Bereiche rekurrieren kann, andererseits erscheint innerhalb des
gesamten religiösen Spektrums der Herrscherkult als so eindeutig auf die Le­
gitimation des Politischen abgestellt, daß er nicht mehr religiös, sondern rein
politisch geworden ist. Damit kann er eigentlich die ihm zugedachte Funktion
nicht länger erfüllen. Gerade die breite Akzeptanz des Kaiserkults als Grund­
lage seiner politischen Funktion nachzuweisen, ist daher Gegenstand zahlrei­
cher Arbeiten der jüngeren Zeit geworden.48 Die Fixierung auf ?en Kaiserkult

40 NILSSON 1961 (1974), 168f. 
41 

OGIS 224. 
42 NILSSON 1974, 573. 
43 Auf dieser Linie formuliert auch LATTE seine Position, Reichsreligion sei von den Kai­

sern des späten 3. Jhs. als reichsweite Vereinheitlichung bestimmter Kulte konzipiert worden 
(1960, 364f.). Neben Aurelians Sonnenkult soll ,die Straffung des Herrscherkults ... die 
Reichseinheit stützen.< 

44 NILSSON 1974, 519. 
45 Ebd., 708. 
46 Anders noch DESSAU (1924, 356), der den ,Kaiserkult< gerade als Antwort auf eine 

Krise sieht: ,Das Volk mußte sich für etwas begeistern. Hohe Ziele fehlten ... < 
47 FISHWICK 1978, 1253. 
48 Wegweisend: PRICE 1984 über den römischen Herrscherkult in Kleinasien; hier werden 
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ist unter der Fragestellung >Reichsreligion< allerdings problematisch, da sie 
die Konzentration auf die politische Funktion festschreibt. 

Noch von einer anderen Seite her ist der Begriff >Reichsreligion< proble­
matisch. Gerade die Frage nach dem Funktionieren von Religion in konkreten, 
lokalen Kontexten hat auch die Frage nach dem Status der übergeordneten 
Einheit, des Reiches, aufgeworfen. Kann es eine >Reichsreligion< geben, wenn 
es gar kein organisiertes >Reich< gibt? Wenn ein zusammengewürfeltes Ter­
ritorium aus unterschiedlichsten Einheiten besteht, deren Verwaltung je und je 
den augenblicklichen Umständen, Erfordernissen und Möglichkeiten entspre­
chend eingerichtet wurde? Wenn >Reich< als durchstrukturiertes politisches 
Gebilde nur eine Zielgröße darstellt, der man sich erst im dritten und vierten 
Jahrhundert näherte?49 Mit einer Konzentration auf die politische Funktion 
von Religion wären wir damit auf das reflektierte Schweigen des neunzehnten 
Jahrhunderts zurückgeworfen, wobei nun aber das staatsphilosophische Pro­
blem ein historisches geworden wäre und die Einheiten, über die wir reden 
können, nicht mehr >national<, sondern >lokal< definiert wären. Gerade in An­
betracht des komplexen Prozesses der Konstituierung des imperium Romanum 

sollte die religionsgeschichtliche Analyse aber nicht auf das Ergebnis der po­
litischen Geschichte warten, sondern dazu beitragen, den Prozeß durch eine 
Aufarbeitung der Religionsgeschichte aufzuhellen. 

2 Problematisierung: Religion als Kommunikation 

In Anbetracht dieser Lage läßt sich der Begriff >Reichsreligion< nicht einfach 
fortführen; es gibt keine communis opinio, die nur zu präzisieren wäre. Ich 
möchte daher eigene Ansätze zur Begriffsbildung nicht direkt aus dem vorge­
legten begriffsgeschichtlichen Material entwickeln, sondern zunächst versu­
chen, mit einem eigenen Modell das religionsgeschichtliche Material, wenn 
auch auf einer sehr abstrakten Ebene, zu systematisieren und etwas anzurei­
chern. Erst daraus ergeben sich die Befunde, die mit Hinblick auf die Begriffs­
geschichte mit Namen zu versehen sind. 

Die Frage, von der ich ausgehen möchte, lautet: Wo kann man nach Reichs­
religion überhaupt suchen? Dazu betrachte ich religiöses Handeln, Kult, als 
ein kommunikatives Geschehen, als symbolische Kommunikation. Diese 
Kommunikation läßt sich unter folgenden Aspekten beschreiben: 

gerade die lokalen Funktionen herausgearbeitet. S. a. SMALL 1996, insbes. den Beitrag von 
HÄNLEIN-SCHÄFER zur Integration des Herrscherkults in den Hauskult. 

49 RIVES 1995 etwa bestreitet in seiner Karthago-Studie nicht nur die Existenz, sondern 
auch die Möglichkeit einer ,Reichsreligion< für die vorangehende Epoche: Er spricht von 
einer ,offiziellen Religion<, die ,religiöse Identität eng definiert und durch die Zentralgewalt 
kontrolliert< (310). 
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- Wer kommuniziert mit wem? Wer sind die Teilnehmer der Kommunikation?
- Worüber wird gesprochen? Was sind die Inhalte der Kommunikation?
- Womit wird kommuniziert? Welche Medien finden Verwendung?
Über den unmittelbaren Kommunikationsakt hinausgehend kann man sich
schließlich noch fragen:
- Wer organisiert und kontrolliert die Kommunikation? Und:
- Wozu, zu welchem Zweck findet die Kommunikation statt?

2.1 Teilnehmer 

Die erste Frage nach den Teilnehmern kann für antike Religion sehr eindeutig 
beantwortet werden: Religion ist ein lokales, unter Umständen sogar privates 
Geschehen. Die Teilnehmer(innen) kommunizieren miteinander, religiöse Rol­
len verstärken oder modifizieren soziale Rollen in Texten, Kleidung, Choreo­
graphie. Dieses Primat der lokalen Dimension gilt auch für den Kaiserkult,50 

den Kult der kapitolinischen Trias, aber auch rituelle Akte stärker zentralisier­
ter Religionen wie des Judentums oder Christentums.51 Ein solches Ritual
kann vor allem durch eine Inschrift festgehalten werden und damit zumindest 
die zeitliche Einschränkung auf die Aufführungsdauer überwinden; die Über­
windung räumlicher Grenzen durch Berichte über konkrete Rituale ist auf 
Ausnahmen beschränkt, namentlich außergewöhnliche Eide auf den Princeps, 
regelmäßig Kulte in Militäreinheiten, die in Tagesberichten festgehalten wer­
den. 52 Nur hier scheinen lokale Rituale konzeptuell auf translokale, über­
örtliche Kommunikation hin angelegt zu sein. 

Natürlich kann die lokale Geltung auch durch auswärtige Gäste überwun­
den werden, das Prinzip der 0rcopia, der Festgesandtschaft. Die römische 
Verwaltungsspitze scheint aber solche Aufgaben nicht generell wahrgenom­
men zu haben; auf dieser Ebene ist nicht nach einer regelmäßigen symboli­
schen Kommunikation auf Reichsebene zu suchen. Adventus-Rituale des Prin­
ceps dürften ebenfalls Ausnahmen darstellen. Spiegelbildlich funktioniert per­
sonale Repräsentation: Repräsentanten verschiedener Orte einer Region führen 
gemeinsam Kult an einem Zentralort durch. Historisch scheint sich im Laufe 
der Kaiserzeit auf dieser Ebene ein Raster von regionalen Netzen gebildet zu 
haben, das wir nur fragmentarisch kennen: Wir wissen weder, ob es flächen­
deckend war, ob die Provinzen immer den jeweiligen geographischen Rahmen 
vorgaben noch ob eine übergeordnete Integration stattfand - letzteres ist zu­
mindest unwahrscheinlich. Wohl ausschließen kann man eine Identität der 
regionalen Strukturen.53 Nicht überregionale Vereinheitlichung, sondern der

50MITCHELL 1993, 1,102ff., bes. 113-117.
51 Siehe auch MELLOR 1992. GREEN (1992) hat am Beispiel Harrans den auch in großer

diachroner Perspektive fortdauernden lokalen Charakter von Religion aufgewiesen. 
52 Siehe etwa FINK 1971 (RMR) 49ff.
53 Das ist der Ausgangspunkt für die reiche Materialsammlung von MARQUARDT 1888.
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Wettbewerb einzelner Orte im regionalen Kontext - und damit lokaler Stolz 
und lokales Engagement - prägt diese Kultform.54 So liegt es nahe, die pri­
mären politischen Funktionen der lokalen, und das heißt nach dem zuvor 
Gesagten: aller Rituale im lokalen Kontext zu verankern. >Reichsreligion< läßt 
sich in dieser Perspektive nur schwer ausmachen; wenn es sie gibt, trägt sie 
lokalen Charakter. 

Ein solches Kommunikationsmodell darf aber nicht in die Sackgasse füh­
ren. Die prinzipielle Kleinräumigkeit vormoderner Gesellschaften prägt zwar 
den Charakter größerer Einheiten, hat die Ausbildung derartiger großräumiger 
Strukturen aber nicht verhindert. Die Qualität und Frequenz von temporären 
und permanenten Ortswechseln gewinnt in dieser Perspektive große Bedeu­
tung. Neben den >klassischen< (Fern-)Händlern sind für das Imperium Militär­
angehörige und Funktionseliten in Militär und Verwaltung zu beobachten, 
auch Wirtschaftsmigranten einschließlich wandernder Professioneller (Künst­
ler, Rhetoren) und Touristen. Gerade wenn sie nicht auf ausgebaute überre­
gionale Kommunikationsnetze zurückgreifen können, muß man fragen: Wie 
schnell können sie sich an lokaler religiöser Kommunikation beteiligen? Exi­
stieren im Bereich des Imperiums Formen religiöser Kommunikation, die ähn­
lich oder identisch sind? Die Beantwortung dieser Frage hängt an den Inhalten 
und Medien, die nun etwas näher zu betrachten sind. 

2.2 Inhalte 

Wenn von symbolischer Kommunikation gesprochen wird, ist damit impli­
ziert, daß Kommunikationsinhalte insbesondere in den Medien zum Ausdruck 
kommen. Das gilt vor allem angesichts einer Quellenlage, in der Dedikations­
inschriften, die im wesentlichen die göttlichen Adressaten und die Stifter nen­
nen, einen Großteil der Zeugnisse ausmachen. Dennoch möchte ich analytisch 
Inhalt und Medium zu trennen versuchen. Anlaß des Rituals, der Weihung 
könnten sowohl unmittelbar private oder lokale wie überregionale Intentionen 
sein. Ein Beispiel für letzteres liefern die Weihungen an Victoriae in Africa. 55 

Daß die Verehrung einer Siegesgöttin gehäuft in Grenzregionen und strategi­
schen Orten nachzuweisen ist, erscheint nicht weiter verwunderlich, doch zei­
gen Dedikationen an Victoria Parthica oder Armeniaca im selben Gebiet, daß 
die Dedikanten ihre Situation im Rahmen des Gesamtreichs interpretieren.56 

Eine vergleichbare Rückbindung lokalen Handelns an die Reichsebene, ver­
mittelt durch die Person des Kaisers, besteht in den stereotypen Dedikationen 

54 Zu den Bemühungen um den Neokorns-Titel s. FRIESEN 1993 und COLLAS-HEDDELAND
1995; wie sehr lokales Prestige das Movens bilden kann, demonstriert auch das Beispiel 
Hispellum in konstantinischer Zeit (BOWERSOCK 1982, 177 [333] zu /LS 705). 

55 SMADJA 1986, 503-519.
56 Siehe ebd., 509. 514.
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pro salute imperatoris, die mit den unterschiedlichsten Adressaten und ei­
genen Anliegen verbunden werden können. Dieser >Inhalt< läßt sich im ge­
samten römischen Reich nachweisen, ist also in doppelter Weise als >Reichs­
religion< zu analysieren. 

Identische Inhalte können auch durch reichsweit beachtete Daten, Feiertage, 
mit reichsbezogenen Inhalten konstituiert werden, in erster Linie Feste der 
domus Augusta. Diese dominieren das Feriale des Militärs, bezeugt im Feriale 
Duranum. Aber auch für den zivilen Bereich sind in den Flavischen leges 
municipales solche Tage propter venerationem domus Augustae als Aus­
schlußtage für Gerichtssachen definiert,57 als Tage für lokale öffentliche oder 
private Rituale genießen sie einen hohen Rang.58 In einer Welt zahlreicher 
lokaler Kalender ist die Bedeutung gemeinsamer, korrekt übersetzter Festda­
ten sowohl als Bestätigung alter persönlicher Zeitraster des >Migranten< wie in 
der zugleich gegebenen translokalen Konstanz des Themas dieser religiösen 
Kommunikation nicht zu unterschätzen. 

Identische Inhalte müssen aber keineswegs in identischen Formen vorge­
tragen werden. Das belegt die Diskussion um das christliche Gebet für den 
imperator (nicht das imperium), wie sie etwa bei Tertullian greifbar ist.59 

Dieses Gebet, das gerade ein Gebet an den christlichen Gott ist, erlaubt dem 
Christen die - durchaus prekäre - Aufrechterhaltung einer Identität als civis 
Romanui, und kommt den seit den Severern deutlich erkennbaren Bemühun­
gen um eine (zivil-)religiöse Grundlegung des Imperiums entgegen.60 Eine 
Öffnung des religiösen Kommunikationsraumes über das Christentum hinaus 
leistet dieses Gebet nicht. 

2.3 Medien 

Als >Medien< der symbolischen Kommunikation verstehe ich zunächst die 
Rituale, aber auch Sakralarchitektur und nicht zuletzt die inschriftliche Do­
kumentation religiöser Akte als solche. Hier die Verbreitung von Formen fest­
zustellen, besitzt für die Festellung einer religiösen >Koine<, die Religion für 
den Ortsfremden problemlos identifizierbar und praktizierbar werden läßt, 
große Bedeutung. Der identitätsstiftende Wert einer solchen >Koine< wäre an 
ihrem Kontrast zum umgebenden Barbaricum, soweit dieser Kontrast wahr­
genommen wird, abzulesen. Es scheint mir aber fraglich, auf dieser Ebene, 
etwa in der Verbreitung blutiger Opfer, präzisere reichsbezogene Inhalte fest-

57 Lex municipalis c. 92 =Lex/mit. 10 B 25-51; s. RüPKE 1995, 540-546. 
58 HERZ 1975.
59 Siehe schon / Tim 2,2. Tert. apol. 30, I: Nos enim pro salute imperatorum Deum in­

vocamus aetemum, Deum verum ... 
6() Siehe den Beitrag von G. KEHRER. In diesem Zusammenhang ist auf die religiöse Di­

mension der Begründung zur Verleihung des Bürgerrechts durch die constitutio Antoniniana 
(P. Giess. 40 = FIRA 1,88) hinzuweisen. 
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zumachen: Was Richard Gordon als Ausweis der Zugehörigkeit zur Führungs­
schicht des Re,ichs interpretiert,61 dürfte auch jenseits dieser sozialen und geo­
graphischen Grenzen praktiziert worden sein und damit nur geringe Defini­
tionskraft besessen haben. Gleichwohl gilt es, die Verbreitung solcher Medien 
und ihre emblematische Bedeutung, die Art des Bezuges auf das zentrale 
Wertsystem im jeweiligen lokalen Kontext festzuhalten.62 Gerade für die Cha­
rakterisierung lokaler und - lokale Partikularitäten umgreifender - regionaler 
(provinzialer) Religionssysteme ist die Frage der religiösen >Koine< zentral.63 

Das Praktizieren von Gelübden mit spezifischen Anforderungen an die Do­
kumentation, die Organisation von Kulten als Mysterien, die Übernahme von 
Mustern priesterlicher Organisation, der Siegeszug der Astrologie, die Defi­
nition magischer und die Ausgrenzung >bösartiger< Formen - das alles kon­
stituiert überregionale Kompatibilität und regionale Variation. 64 

Als Medien verstehe ich auch die in den Ritualen (beziehungsweise Dedi­
kationsinschriften) angesprochenen Götter: Erst die durch sie bestimmte kon­
krete religiöse Handlung wird zum Medium realer symbolischer Kommuni­
kation. Auch diese Götter sind primär - in polytheistischem Kontext - Mit­
glieder des lokalen Pantheon. Indes ist dieses Pantheon durch vorhandene 
Kultanlagen, Tempel im Ort, nur bedingt begrenzt; der individuelle Spielraum, 
auch (noch) nicht präsente Gottheiten anzusprechen, ist oder (was eine reli­
gionsgeschichtlich interessante und für mein Thema einschlägige Frage bilde­
te) wird nahezu unbegrenzt:65 Religiöse - und politische - Identität dürfte 
grundsätzlich nicht über die Summenbildung lokaler Panthea definiert worden 
sein.66 

• • 

Bei aller Bedeutung traditioneller, vorrömischer Lokalgottheiten vor allem 
jenseits der lokalen Eliten ist nicht zu übersehen, daß die Medien der sym­
bolischen Kommunikation häufig Götter römischen oder - selbst im Westen -
griechischen Namens sind.67 Subjekte dieser interpretatio Romana sind nun 
keineswegs nur römische Bürger, sondern durchaus auch Einheimische, die -
wenigstens in verschriftlichter Form und in politisch signifikanteren Kontex­
ten68 

- die Benutzung indigener Namen scheuen, selbst wenn man im Einzel-

61 GORDON 1990. 
62 Siehe SHILS 1975, 3-13. 
63 Vgl. zur kaiserlichen Religionspolitik in dieser Perspektive demnächst MORA (Anm. !). 
64 Auf west-iistliche bzw. römisch-griechische Differenzen in der Akzeptanz von ,Ge-

heimkulten< hat H. G. KIPPENBERG in seinem Homburger Vortrag hingewiesen. Zur Votiv­
religion s. VAN STRATEN 1981; zur Magie GRAF 1996. 

65 Für RIVES (1995) ist dieses Fehlen von Kontrolle ein zentrales Moment für das Schei­
tern des civic model in den Städten des Reiches. Jedoch setzt er mit seinem Begriff official 
religion des republikanischen Roms eine derart eng kontrollierte Gestaltung des Pantheons 
voraus, wie sie historisch zu keinem Zeitpunkt anzunehmen war. 

66 Vgl. GLADIGOW 1979; 1983.
67 FEVRIER 1976, 310 nennt als Beispiel für Karthago Pluto.
68 Siehe die Beobachtungen von DERKS (1992) zur unterschiedlichen Behandlung eher 
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fall lokale Gottheiten hinter dem aus der Zentralkultur stammenden Namen 

vermuten kann. Natürlich kann man mit Verweis auf den letztgenannten Sach­
verhalt, gewissermaßen aus einer realistischen Position heraus, die Bedeutung 
dieser Namen herunterspielen, doch bleibt eine nominalistische Position mög­

lich: Es werden, durch den Namen ausgewiesen, neue Götter in den lokalen 
Kontext eingeführt. Daß deren Namen unter Umständen im ganzen Reich 
verbreitet sind, sollte nicht vorschnell als Existenz >reichsweiter Kulte< inter­
pretiert werden: Es mag sich oft genug um mehr oder weniger gelehrte Kon­
struktionen handeln, die allein an (ältere) Texte, nicht an direkt vermittelte 
Handlungstraditionen anknüpfen.69 Gerade im Bereich der als Mysterien ty­
pischerweise hochorganisierten Kulte ist indes eine Formstabilität zu beobach­
ten, die sie zur langfristigen Option in lokalen Kultgefügen werden läßt und 
Konstanz von Mitgliedschaft70 beziehungsweise am neuen Ort erneuerte Mit­
gliedschaft für Migranten besonders nahelegt. So wird auf der Ebene der 
>Medien< der religiösen Kommunikation eine im Einzelfall bis in Details rei­
chende Identität deutlich, deren fundamentale Bedeutung für die Möglichkeit
reichsweiter Kommunikation nicht leicht überschätzt werden kann.

2.4 Kommunikationskontrolle 

An dieser Stelle ist auch die metakommunikative Frage nach der Kontrolle 
und Organisation der Kommunikation anzusprechen. Einerseits muß festge­
halten werden, daß römische Religionspolitik zumeist Politik für die Stadt 
Rom ist, egal ob es sich um die Plazierung von Tempeln oder die Vertreibung 
unerwünschter Gruppen handelt. Vorstöße der Pontifices in den italischen 
Raum, sei es in der Form von Prodigienprokurationen71 oder bei der Zuwei­
sung von stadtrömischer Dedikationen an außerrömische Tempel,72 haben eher 

den Charakter von aktuell politisch motivierten Einzelentscheidungen denn 
systematischen Umsetzungen fixierten Sakralrechts. In die gleiche Richtung 
weist auch die laxe Handhabung des sakralen Bodenrechts, nämlich ohne 

Konsekration ex auctoritate populi Romani Grundstücke sakraler Nutzung in 
den Provinzen pro sacro zu behandeln (Gai. inst. 2, 7). Lokale Tempel wurden 
so gut wie nie auf Initiative höherer Ebenen errichtet. Andererseits zeigt sich 
gerade in den Anfragen, die der Einrichtung großer Kultanlagen oder Fest­
spiele im Kaiserkult vorausgehen, daß die Approbation der Zentrale gesucht 

lokaler weiblicher Gottheiten und eher mit civitates und pagi verbundener männlicher Götter 
in Germania Inferior. 

69 Siehe die Beobachtungen von SCHEID ( 1995, 106--109) zu den Gottheiten des Trierer 
Tempelbezirks im Altbachtal. 

70 Zur Problematik dieses Konzeptes für Mysterien-,Religionen< s. BURKERT 1991, 21 f. 
33 ff., der die Mysterien (im engen Sinne) eng mit der >Votivreligion< verknüpft. 

71 Siehe MACBAIN 1982. 
72 Siehe Tac. ann. 3, 71 (22 n. Chr., Fortuna Equestris in Anti um). 



Ein Reich und viele Götter 19 

wurde und dieselbe von der Zentrale als Kontrollinstrument hinsichtlich des 
Symbolvorrats wahrgenommen wurde.73 Erneut erkennt man hier den Kaiser­
kult trotz seiner polymorphen Erscheinung als privilegierten Bereich über­
örtlicher Kommunikation. 

Überörtliche Kontrolle ist indes nicht auf den Senat beziehungsweise Kaiser 
und dessen Kult beschränkt. Synoden oder concilia können auch in anderen 
Religionen > Medienkontrolle< ausüben, ägyptische Priester oder christliche 
Bischöfe zusammenführen; a1t6<r-coAot können den Kontakt jüdischer Ge­
meinden mit dem Patriarchen sicherstellen.74 Solche Strukturen mögen mit 
dem Reich oder politisch umschriebenen Teilen identisch sein, können aber 
auch darüber hinaus reichen. Auch ohne direkte funktionale Beziehungen zum 
politischen Gebilde des Imperiums besitzen solche Verbindungen Interesse für 
die Konstituierung regionaler und überregionaler Systeme, insofern die Zen­
tren solcher Strukturen mit dem politischen Zentrum deckungsgleich sind oder 
die Zahl der für eine bestimmte Peripherie gegebenen Zentren multiplizieren. 
Immerhin scheint die jeweils stadtrömische >Gemeinde< auch gegenüber hi­
storisch-ideologisch anders gewichteten Zentren etwa für den Isiskult, aber 
auch Judentum und Christentum, an Bedeutung überproportional gewonnen zu 
haben.75 Politische Funktionen von >Reichsreligion< werden hier unfreiwillig 
wahrgenommen. 

2.5 Funktion 

Das führt zum zweiten metakommunikativen Aspekt, der Frage des intendier­
ten Zwecks und der realisierten Funktion. Wiederum auf >Reich< bezogen, ist 
zu fragen, ob eine eufunktionale Beziehung zum imperium, das Erbringen 
einer fördernden Leistung in Hinblick auf die politische Ebene, notwendige 
Bedingung für die Identifizierung von >Reichsreligion< ist. Eine solche Ver­
knüpfung ergibt sich ohne weiteres, wenn man von der lokalen >Staatsreli­
gion< zur >Reichsreligion< wechselt, ist aber nicht selbstverständlich, wenn 
>Lokalreligion< als das Gesamt lokaler Religionsausübung den Ausgangspunkt
bildete. Der >reichsweite Kult< könnte das Reich durchaus bekämpfen.

3 Perspektiven der Begriffsbildung 

Was ergibt sich aus dem Modell für das terminologische Instrumentarium in 
einem Forschungsprojekt, das nach der religiösen Präsenz und Wahrnehmung 

73 Siehe RüPKE 1996. 
74 S. KRAUSS 1905.
75 Siehe den Beitrag von CHR. MARKSClilES zur Ausbildung regionaler religiöser Struk~

turen in Auseinandersetzung mit der römischen politischen Geographie. 
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des römischen und anderen Zentren in der Peripherie (und der - jeweiligen -
Peripherie im Zentrum) und der dadurch geprägten und regional differenzier­
ten Religionsgeschichte im römischen Reich fragt? Ausgangspunkt war der 
Begriff >Reichsreligion<. Dieser Begriff hat eine wichtige heuristische Funk­
tion, indem er nach der religiösen Dimension der römischen Reichsbildung 
fragt. Der Versuch, ihn als überörtliches Analogon stadtrömischer >Staats_r_e� 
ligion< (>civic model<) zu konzipieren, hat weitgehend negative Befunde er­
bracht; hier müßte man sich auf integrierende Elemente zentral gesteuerter 
Institutionen (insbesondere das Heer, einzelne Bereiche der Verwaltung) be­
schränken, die Kommunikationsteilnehmer wie -inhalte weitgehend vorgeben. 
Der funktional orientierte Zugang könnte jedoch wichtige Aufschlüsse bringen 
über den Prozeß der Reichsbildung selbst, die Konzeptualisierung einer ter­
ritorialen Herrschaft und ihre Implantation - Religion muß dabei keineswegs 
grundsätzlich das der politischen Entwicklung folgende Feld sein, sondern 
könnte ihrerseits ein Experimentierfeld und Vehikel der Strukturbildung sein. 

Als problematisch erwies sich der Begriff >Reichsreligion< in der Analyse 
lokaler Verhältnisse. Hier möchte ich für einen rein territorial definierten, 
inklusiven Begriff von >Regionalreligion< (Gladigow) plädieren - >Stadtreli­
gion<, nicht >Staatsreligion<. Mit dem Konzept lokaler Religionsg!;!schichte 
werden - auch gravierende - Binnendifferenzierungen nicht ausgeschlossen, 
aber alle Kulte/Religionen am Ort werden in ihrem Bezug auf eine lokale 
Gesellschaft gemeinsam betrachtet. Das geschieht, ohne daß die lokale Ge­
sellschaft absolut gesetzt wird: Welche Rolle überörtliche, aber nichtgöttliche 
Bezugspunkte in lokaler Religion und verschiedenen Gesellschaftsschichten 
haben, bleibt eine wichtige Frage. 

Mit der Konzentration auf die religiöse Dimension der Reichsstrukturen 
und lokale Religionsgeschichte ginge Entscheidendes verloren. >Reichsreli­
gion< in diesem Sinne und >Regionalreligion< bilden keine Komplementärbe­
griffe. Durch das Raster fielen die lokal je unterschiedlichen Niederschlag 
findenden Diffusionsprozesse zentralörtlicher und anderer Religionen, fielen 
aber auch die regionalen Gemeinsamkeiten in der Rezeption zentraler Ein­
flüsse. Genau hier ordnet sich Wissowas Forderung einer Geographia sacra 

imperii Romani ein, die er als Voraussetzung einer Religionsgeschichte der 
Kaiserzeit sah.76 Die wenigstens partielle, sich in jedem Fall in ihrer Reich­
weite verändernde Identität der Medien stellt dieses Unternehmen unter die 
Frage nach dem Alter, den Funktionen und den Grenzen einer mediterran­
europäischen >religiösen Koine<, deren Zentren sicher nicht nur in Rom zu 
suchen sind. 

Die Definition der Untersuchungs- und Darstellungseinheiten ist ein wei­
terer Teil des skizzierten Forschungsunternehmens. Die Klassenbildung aus 
den jeweils lokalen Befunden müßte Gemeinsamkeiten in der Reaktion auf 

76 WISSOWA 1912, 87. 
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und Modifikation der zentralen Diffusionsprozesse herausstellen. Als Arbeits­
begriff möchte ich dafür den Begriff >Provinzialreligion< vorschlagen. Wie mit 
dem Begriff der >Provinzialarchäologie< soll damit nicht das Nachdenken über 
Kulturraumbildung durch Anlehnung an römische Verwaltungsstrukturen er­

setzt werden, auch wenn im Einzelfall Provinzen (aber auch nichtdeckungs­
gleiche KOlV<l) Einheiten, Träger bestimmter Kulte sind. Der Begriff soll viel­

mehr einen geographischen, einen regionalen Zugriff mit der Assoziation ei­
nes überregionalen Bezugssystems, eben des römischen Reiches, verbinden. In 
einem derart territorial definierten Untersuchungsraum lassen sich ebenso per­
sonal definierte Religionssysteme - die Religion des Heeres, Kultakte römi­
schen Verwaltungspersonals - wie das Schicksal diffundierender Einzelele­
mente und Strukturen auswärtiger nicht ortsgebundener Kulte und Religionen 
wie lokal definierter Religionssysteme analysieren. Was >römische Religion< 
ist und wo sie ihre Grenzen findet, steht dann erneut zur Debatte. 
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